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VTE

• Was regelt die VTE (und die Richtlinien)?

• Für die verschiedenen Kategorien Triebfahrzeugführender von 
Normal-, Schmal-, Zahnrad- und Strassenbahnen

• Mindestalter, medizinische und psychologische Anforderungen
• Vorbildung, Durchlässigkeit, Leumund
• Ausbildung und Prüfung
• Erhalt der Fahrfähigkeit (Mindestfahrpraxis, periodische • Erhalt der Fahrfähigkeit (Mindestfahrpraxis, periodische 

Prüfungen und medizinische Untersuchungen

• Für die Vertrauensmediziner, - psychologen und 
Prüfungsexperten
• Notwendige Einrichtungen / Anforderungen / Ernennung
• Aus- und Weiterbildung
• Minimalpraxis für Untersuchungen /Prüfungen



VTE / Begriff Triebfahrzeugführende

Triebfahrzeugführende

Eisenbahnen

- Normal-, Schmal- und 
Zahnradbahnen

- Strassenbahnen

Direkte oder indirekte 
Führung von 

Lokomotivführende StrassenbahnführendeBegleitende

Fahrdienstliche 
Führung durch 
Bedienung oder 

Pilotierung 
(=fahrdienstliches 
Begleiten im Fst.)

Indirekte Führung 
durch fahrdienstliches 

Begleiten

Fahrdienstliche 
Führung durch 
Bedienung oder 

Pilotierung

Führung von 
Triebfahrzeugen



Lokführerkategorien N
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Kategorie C (N 100 km/h, Einschränkung 

Fachliche Anforderungen (FDV / Praxis)
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Lokale            regionale        netzweite Einsätze

Erweiterung / 
Einschränkung

Kategorie C (N 100 km/h, Einschränkung 
Anhängelast auf starken Gefällen)

Kat B

Kat A



Befreiung von Ausweispflicht

•VTE Artikel 19
• RD innerhalb Unterhaltsanlagen
• RD auf gesperrten Gleisen
• RD auf Verbindungs-, Lade- und 

Stammgleisen (Anschlussgleise)
• Bahnen mit einfachen betrieblichen  

Verhältnissen nach Anhang 3
• Aus- und Weiterbildung

sowie Prüfung durch 

300.2

verantwortliches Unternehmen
• Fähigkeitsprüfungen und   

periodische Prüfungen bei Bahnen 
mit einfachen Betr. Verhältnissen durch 
Prüfungsexperten



Ausbildungsprozess

Antrag+Nachweis Antrag prüfen

Ausbildung Lofu Daten

PE

PE

Fähigkeitsprüfung 
(Theor.+prakt.)

PE

PE

Präventive Aufsicht

Überwachung

Antrag

Einsatz

Prüfen

Ausweis

PE

PE

Präventive Aufsicht

Überwachung

Überwachung

Period. Prüfung

Antrag Prüfen

VerlängerungEinsatz

PE

PE

PE



VTE / Tf - Ausweis



Rechtsverhältnisse

Beschwerden

Verfügungen

PE

REKO UVEK

1. Instanz

Bundesgericht

2. Instanz

Beschwerden



• Bundesgesetz über Anschlussgleise (742.141.5)

• Bundesgesetz über Anschlussgleise (742.141.5)

Fabrik E Fabrik C

Fabrik F

Anschlussgleis-Vertrag

Stammgleis

Anschlusspunkt

Verbindungsgleis

Nachanschliesser Voranschliesser

Mitbenützer

Fabrik B

Anschluss- und 
Uebergabepunkt

Anschlusspunkt

Uebergabepunkt

Verbindungsgleis

Nachanschliesser Voranschliesser

Anschliesser

Keine Befugnisse

Art. 191 ohne Ausweis

Art. 15 spez. Kat.

Kat. A

Kat. B


